
 

 
 

 
 
 
 
 

N E W S L E T T E R 

Jahresabschluss und betriebliche Steuern Oktober 2021 

 

____________________________________ 

 

Thema dieser Ausgabe 

   

 „Stimmen-Patt“ begründet keine Betriebsaufspaltung (BFH, Urt. v. 14.4.2021 – Az. X R 5/19)  

   

____________________________________ 

 

Die personelle Verflechtung bei einer Betriebsaufspal-

tung verlangt – abgesehen vom Sonderfall der fakti-

schen Beherrschung –, dass der das Besitzunterneh-

men beherrschende Gesellschafter auch in der Be-

triebskapitalgesellschaft die Stimmenmehrheit innehat 

und dort in der Lage ist, seinen Willen durchzusetzen; 

eine Beteiligung von exakt 50 % der Stimmen reicht 

nicht aus. 

Sind sowohl ein Elternteil als auch dessen minderjähri-

ges Kind an der Betriebskapitalgesellschaft beteiligt, 

sind die Stimmen des Kindes jedenfalls dann nicht dem 

Elternteil zuzurechnen, wenn in Bezug auf die Gesell-

schafterstellung des Kindes eine Ergänzungspflegs-

chaft angeordnet ist. 

Hintergrund 

Für die ertragsteuerliche Beurteilung kommt es ent-

scheidender Bedeutung zu, ob eine betriebliche Tätig-

keit oder eine vermögensverwaltende Tätigkeit vorliegt. 

Danach entscheidet sich beispielsweise die Art, wie die 

steuerpflichtigen Einkünfte zu ermitteln und zu erklären 

sind, ob eine Gewerbesteuerpflicht besteht und ob das 

genutzte Vermögen steuerverstrickt ist oder nicht. 

Die Vermietung oder Verpachtung von Immobilien qua-

lifiziert in der Regel als Vermögensverwaltung und stellt 

keine betriebliche Tätigkeit dar. Die Immobilie ist damit 

steuerliches Privatvermögen und kann nach Ablauf der 

zehnjährigen Spekulationsfrist nach § 23 EStG steuer-

frei veräußert werden. Eine Ausnahme ergibt sich bei 

der Betriebsaufspaltung. 

Eine Betriebsaufspaltung liegt vor, wenn ein Unterneh-

men (Besitzunternehmen) eine wesentliche Betriebs-

grundlage an eine gewerblich tätige Personen- oder 

Kapitalgesellschaft (Betriebsunternehmen) zur Nutzung 

überlässt (sachliche Verflechtung) und eine Person 

oder mehrere Personen zusammen (Personengruppe) 

sowohl das Besitzunternehmen als auch das Betriebs-

unternehmen in dem Sinne beherrschen, dass sie in 

der Lage sind, in beiden Unternehmen einen einheitli-

chen geschäftlichen Betätigungswillen durchzusetzen 

(personelle Verflechtung). Liegen die Voraussetzungen 

einer personellen und sachlichen Verflechtung vor, ist 

die Vermietung oder Verpachtung keine Vermögens-

verwaltung mehr, sondern eine gewerbliche Vermietung 

oder Verpachtung. Das Besitzunternehmen ist 

Gewerbebetrieb (H 15.7 Abs. 4 EStH). 

Eine personelle Verflechtung liegt vor, wenn die hinter 

beiden Unternehmen stehenden Personen einen ein-

heitlichen geschäftlichen Betätigungswillen haben. Ein 

einheitlicher geschäftlicher Betätigungswille setzt nicht 

voraus, dass an beiden Unternehmen die gleichen 
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Beteiligungen derselben Personen bestehen. Es ge-

nügt, dass die Personen, die das Besitzunternehmen 

tatsächlich beherrschen, in der Lage sind, auch in dem 

Betriebsunternehmen ihren Willen durchzusetzen. Ein 

einheitlicher geschäftlicher Betätigungswille ist auch bei 

wechselseitiger Mehrheitsbeteiligung von zwei Perso-

nen am Besitzunternehmen und am Betriebsunterneh-

men anzunehmen (vgl. H 15.7 Abs. 6 EStH). 

Der Bundesfinanzhof hatte nun mit Urteil vom 

14.4.2021 (Az. X R 5/19) zu entscheiden, ob (1) Anteile 

eines minderjährigen Kindes für die Beurteilung der 

personellen Verflechtung den Eltern zugerechnet 

werden und (2) eine persönliche Verflechtung bei 50 % 

der Stimmrechte vorliegt. 

Urteil des Bundesgerichtshofs/ 

Sein Urteil vom 14.4.2021 fasst der Bundesfinanzhof in 

der Pressemitteilung Nr. 31/21 vom 9.9.2021 wie folgt 

zusammen: 

„Eine Betriebsaufspaltung liegt nicht vor, wenn der das 

Besitzunternehmen beherrschende Gesellschafter in 

der Betriebskapitalgesellschaft nur über exakt 50 % der 

Stimmen verfügt. Dabei sind dem Gesellschafter die 

Stimmen seines ebenfalls beteiligten minderjährigen 

Kindes jedenfalls dann nicht zuzurechnen, wenn in 

Bezug auf dessen Gesellschafterstellung eine 

Ergänzungspflegschaft besteht. Dies hat der 

Bundesfinanzhof (BFH) mit Urteil vom 14.04.2021 (X R 

5/19) entschieden. 

Im Streitfall waren die Klägerin und ihre beiden Kinder 

mit dem Tod des Ehemanns und Vaters Gesellschafter 

der Betriebs-GmbH geworden. Dieser GmbH hatte die 

Klägerin bereits seit Jahren ein betrieblich genutztes 

Grundstück verpachtet. Nachdem die Klägerin in einer 

Gesellschafterversammlung, in der eine 

Ergänzungspflegerin ihren minderjährigen Sohn vertrat, 

zur Geschäftsführerin der GmbH bestellt worden war, 

sah das Finanzamt (FA) die Voraussetzungen einer 

Betriebsaufspaltung als gegeben an. Es meinte, die 

Klägerin könne die GmbH, obwohl sie nur 50 % der 

Stimmen innehabe, aufgrund ihrer elterlichen 

Vermögenssorge beherrschen, so dass neben der 

sachlichen auch die für eine Betriebsaufspaltung 

erforderliche personelle Verflechtung vorliege. Die 

Klägerin erziele daher aus der Grundstücksverpachtung 

gewerbliche Einkünfte. 

Das Finanzgericht sah das anders und gab der Klage 

statt. Die Revision des FA hatte keinen Erfolg. Der BFH 

verneinte ebenfalls das Vorliegen einer personellen 

Verflechtung. Die Anteile ihres minderjährigen Kindes 

seien der Klägerin nicht zuzurechnen, da für dieses 

eine Ergänzungspflegschaft bestehe, die auch dessen 

Gesellschafterrechte umfasse. In einem solchen Fall 

lägen keine gleichgelagerten wirtschaftlichen 

Interessen vor. Die Beteiligung der Klägerin von exakt 

50 % der Stimmen reiche aufgrund der „Patt-Situation“ 

für eine Beherrschung nicht aus.“ 

Fazit 

Das Urteil des BFH stellt eine Bestätigung der bisheri-

gen Rechtsprechung dar. Es ist zu begrüßen, da die 

Planungssicherheit für die Steuerpflichtigen bestehen 

bleibt. 

 

8.10.2021 

Dr. Johannes Stehr 
Rechtsanwalt Steuerberater 
Fachanwalt für Steuerrecht 
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Die Beiträge dieses Newsletters stellen eine Auswahl an allgemeinen Informationen über aktuelle Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltungsauffas-
sung dar. Sie wurde nach besten Wissen erstellt. Sie erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und können die persönliche Beratung in keinem Fall 
ersetzen. Diese Mandanteninformation stellt keine Auskunft, Beratung oder sonstige Dienstleistung unserer Berufsträger dar. Für Inhalt, Richtigkeit, Aktuali-
tät und Vollständigkeit kann daher keinerlei Haftung – auch seitens der Verantwortlichen –  übernommen werden. 


